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Richtlinien der Fachkommission „Theater und Tanz“ 
 
 
Einführung 
- Diese Richtlinien stützen sich auf § 13 Absatz 3 der Verordnung über das Kantonale Kurato-

rium für Kulturförderung vom 26. Januar 2004. 
- Generelle Förderbestimmungen sind im Merkblatt über die Kulturförderung aufgeführt. 
- Ein Organigramm gibt Auskunft über die Organisation des Kuratoriums und dessen Einbin-

dung in die kantonale Verwaltung (insbesondere Amt für Kultur und Sport). 
 
Ziele der Fachkommission Theater und Tanz 
- Förderung von Produktionen professioneller Künstlerinnen und Künstler in Tanz und 

Theater, 
- Förderung kontinuierlich arbeitender Tänzerinnen und Tänzer, Theaterschaffender sowie 

freier Tanz- und Theatergruppen im Kanton Solothurn, 
- mehr Tanz- und Theaterproduktionen an Schulen, 
- mehr Tanz und Theater in den Schulen. 
 
Tätigkeiten der Fachkommission Theater und Tanz 
- Finanzielle Förderung 
- Dialog mit Veranstaltern zur Vermittlung von einheimischem Schaffen 
- Kommunikation in der „Szene“ fördern 
- Dokumentation 
- Impulse für Tanz- und Theaterunterricht 
- Vorschläge für Preisverleihungen: Werkjahrbeiträge, Auszeichnungspreise, Kunstpreis 
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